
 
 
 
 
 

 

 
Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris BURES 29. Juni 2015 
Parlament 
1017 Wien GZ. BMEIA-AT.90.13.03/0095-I.3/2015 
 
 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen haben am 
29. April 2015 unter der Zl. 4796/J-NR/2015 an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend „Corporate Identity“ gerichtet. 
 
 
Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
 
Zu den Fragen 1 bis 6, 14 bis 18, 21 und 26 bis 27, 41 bis 45:  
 
Die „Corporate Identity“ (CI) des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres 
(BMEIA) basiert in erster Linie auf dem Logo des Ministeriums und wird aufgrund der 
Novellierung des Bundesministeriengesetzes (BMG) seit 1. März 2014 in allen Bereichen der 
Außen- und Innenwirkung umgesetzt. Die CI bringt – aus dem visuellen Eindruck der Grafik 
sofort erkennbar – einen weltoffenen und modernen österreichischen Weg zum Ausdruck. Im 
BMEIA war und ist lediglich eine CI im Einsatz, seit der Einführung erfolgte keine Umstellung, 
es bestehen auch keine Abweichungen. Sie kommt bei allen Drucksorten, 
Öffentlichkeitsarbeitsmaterialien und Internet-Auftritten des BMEIA und der österreichischen 
Vertretungsbehörden im Ausland zur Anwendung. Der Styleguide zur Umsetzung der CI liegt 
bei und enthält auch ein Bild des Ministeriumsschilds. 
 
 
Zu den Fragen 7 bis 9:  
 
„Republik Österreich“ ist ein fester Bestandteil des Logos.  
 
 
Zu Frage 10:  
 
Aufgrund der von anderen Ministerien unterschiedlichen Aufgabenstellung ist sowohl eine 
Unterscheidbarkeit als auch eine Wiedererkennung gegenüber den Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürgern, aber auch im internationalen Bereich unerlässlich.  
 

./2 

4664/AB 1 von 2

vom 29.06.2015 zu 4796/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



 2

 
 
Zu den Fragen 11 bis 13, 19 bis 20 und 22 bis 25:  
 
Das Staatswappen wird als Element der CI des BMEIA und aller nachgeordneten Dienststellen 
im Ausland verwendet und entspricht den Regelungen gemäß Wappengesetz.  
 
 
Zu Frage 28:  
 
Nein. 
 
 
Zu den Fragen 29 bis 32: 
 
Nein. Das Wappen ist Teil der CI des BMEIA, nicht aber dieses Elements des Logos. 
 
 
Zu Frage 33:  
 
€ 3.314,40. 
 
 
Zu den Fragen 34 bis 40:  
 
Nein 
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